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En twu r f  

Änderung der Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der die Anforderungen 
an eine auf elektronischem Weg übermittelte Rechnung bestimmt werden 

Aufgrund des § 11 Abs. 2 UStG 1994, BGBl. Nr. 663/1994, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2012, wird verordnet: 

Die Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der die Anforderungen an eine auf 
elektronischem Weg übermittelte Rechnung bestimmt werden, BGBl. II Nr. 583/2003, in der Fassung der 
Verordnung BGBl. II Nr. 175/2010, wird wie folgt geändert: 

1. Der Titel lautet: 

„Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der die Anforderungen an eine 
elektronische Rechnung bestimmt werden“ 

2. § 1 lautet: 
„§ 1. Die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts einer elektronischen Rechnung 

sind gewährleistet, 
 1. wenn die Rechnung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne des § 2 Z 3a 

Signaturgesetz versehen ist, oder 
 2. wenn die Rechnung durch elektronischen Datenaustausch (EDI) gemäß Artikel 2 der 

Empfehlung 1994/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 über die rechtlichen Aspekte 
des elektronischen Datenaustausches (ABl. Nr. L 338 vom 28.12.1994, S. 98) übermittelt wird, 
sofern in der Vereinbarung über diesen Datenaustausch der Einsatz von Verfahren vorgesehen 
ist, die die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit der Daten gewährleisten, oder 

 3. wenn der Unternehmer ein innerbetriebliches Steuerungsverfahren anwendet, durch das ein 
verlässlicher Prüfpfad zwischen der Rechnung und der Leistung geschaffen wird. Dieses 
Erfordernis ist auch als erfüllt anzusehen, wenn eine elektronische Rechnung über FinanzOnline 
oder über das Unternehmensserviceportal an den Bund als Leistungsempfänger gelegt wird.“ 

3. § 2 entfällt. 

4. Der bisherige Text des § 3 erhält die Bezeichnung „(1)“ und es wird folgender Abs. 2 angefügt: 
„(2) § 1 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. xxx/2012 tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft. § 2 

tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2012 außer Kraft.“ 
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Begründung 

Allgemein 
§ 11 Abs. 2 zweiter Unterabsatz UStG 1994 in der Fassung des Abgabenänderungsgesetzes 2012 bildet 
gemeinsam mit der vorliegenden Verordnung die rechtliche Grundlage für die Ausstellung elektronischer 
Rechnungen. Bisher waren in dieser Verordnung hohe technische Anforderungen für auf elektronischem 
Weg übermittelte Rechnungen vorgesehen. Durch die Neuregelung sollen die Anforderungen an eine 
elektronische Rechnung für Umsatzsteuerzwecke deutlich reduziert werden. Im Ergebnis können 
zukünftig auch elektronische Rechnungen, die zB per E-Mail, als E-Mail-Anhang oder Web-Download, 
in einem elektronischen Format (zB als PDF- oder Textdatei) übermittelt werden, zum Vorsteuerabzug 
berechtigen, ohne dass es einer Signatur iSd Signaturgesetzes, BGBl. I Nr. 190/1999, bedürfte. 
Zu Z 1 (Titel): 
Da § 11 Abs. 2 zweiter Unterabsatz UStG 1994 in der Fassung des Abgabenänderungsgesetzes 2012 in 
Umsetzung der unionsrechtlichen Vorgaben die „elektronische Rechnung“ und nicht mehr die „auf 
elektronischem Weg übermittelte Rechnung“ regelt, ist auch der Titel der vorliegenden Verordnung 
entsprechend anzupassen. 
Zu Z 2 (§ 1 Z 1 bis 3): 
§ 1 der vorliegenden Verordnung normiert, unter welchen Voraussetzungen die Echtheit der Herkunft und 
die Unversehrtheit des Inhalts einer elektronischen Rechnung als gewährleistet gelten. Echtheit der 
Herkunft bedeutet die Sicherheit der Identität des Rechnungsausstellers. Unversehrtheit des Inhalts 
bedeutet, dass die nach dem UStG 1994 erforderlichen Angaben nicht geändert wurden. 
Um den grenzüberschreitenden Einsatz elektronischer Rechnungen zu erleichtern, nennt Art. 233 Abs. 2 
der Richtlinie 2006/112/EG idF der Richtlinie 2010/45/EU zwei Technologien, bei deren Einsatz davon 
auszugehen ist, dass die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts gewährleistet sind. In 
Umsetzung dieser unionsrechtlichen Vorgaben wird in § 1 Z 1 und 2 dieser Verordnung bestimmt, dass 
die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts einer elektronischen Rechnung gewährleistet 
sind, wenn die Rechnung mit einer Signatur iSd § 2 Z 3a Signaturgesetz versehen ist oder die Rechnung 
durch elektronischen Datenaustausch (EDI) gemäß Art. 2 der Empfehlung 1994/820/EG der Kommission 
vom 19. Oktober 1994 über die rechtlichen Aspekte des elektronischen Datenaustausches übermittelt 
wird, sorfern in der Vereinbarung über diesen Datenaustausch der Einsatz von Verfahren vorgesehen ist, 
die die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit der Daten gewährleisten. Das zusätzliche 
Erfordernis der Übermittlung einer Sammelrechnung entfällt. 
Nach Art. 233 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112/EG idF der Richtlinie 2010/45/EU legt jeder Unternehmer 
selbst fest, in welcher Weise er die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die 
Lesbarkeit des Inhalts gewährleistet. In Umsetzung der unionsrechtlichen Vorgaben wird in § 1 Z 3 dieser 
Verordnung normiert, dass die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts durch die 
Anwendung eines innerbetrieblichen Steuerungsverfahrens gewährleistet werden können, wenn dadurch 
ein verlässlicher Prüfpfad zwischen der Rechnung und der Leistung geschaffen wird. Somit sind keine 
speziellen technischen Übermittlungsverfahren mehr vorgegeben, die die Unternehmen verwenden 
müssen. Ein innerbetriebliches Steuerungsverfahren ist ein Kontrollverfahren, das der Unternehmer zum 
Abgleich der Rechnung mit seiner Zahlungsverpflichtung einsetzt. Der Unternehmer wird im eigenen 
Interesse insbesondere überprüfen, ob die Rechnung inhaltlich korrekt ist, dh, ob die in Rechnung 
gestellte Leistung tatsächlich in der dargestellten Qualität und Quantität erbracht wurde, der 
Rechnungsaussteller also tatsächlich den Zahlungsanspruch hat, die vom Rechnungsaussteller 
angegebene Kontoverbindung korrekt ist und ähnliches, um zu gewährleisten, dass er nur Rechnungen 
bezahlt, zu deren Begleichung er auch verpflichtet ist. Der Unternehmer kann das für ihn geeignete 
Verfahren frei wählen. Dies kann im Rahmen eines entsprechend eingerichteten Rechnungswesens 
geschehen, aber zB auch durch einen manuellen Abgleich der Rechnung mit den vorhandenen 
geschäftlichen Unterlagen (zB Bestellung, Auftrag, Kaufvertrag, Lieferschein). 
Die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts einer elektronischen Rechnung gelten auch 
dann als gewährleistet, wenn eine Rechnung über FinanzOnline oder über das Unternehmensserviceportal 
an den Bund als Leistungsempfänger gelegt wird. Damit tritt keine Änderung gegenüber der bisherigen 
Rechtslage ein. 
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Frau 
Präsidentin 
des Nationalrates 
 
Parlament 
1010 Wien 

 BMF – Abteilung VI/1 
Hintere Zollamtsstraße 2b 
A-1030 Wien 
 
Sachbearbeiter/in: 
Dr. Susanne Baumann-Söllner 

Telefon: +43 (1) 514 33 – 506020 
e-mail: susanne.baumann@bmf.gv.at 
DVR: 0000078 

GZ. BMF-010000/0010-VI/1/2012   

 
Betreff: Bundesgesetz, mit dem das EU-Amtshilfegesetz erlassen wird und das 

Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das 
Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das 
Gebührengesetz 1957, das Glücksspielgesetz, das 
Grunderwerbsteuergesetz 1987, das Versicherungssteuergesetz 1953, 
das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das Flugabgabegesetz, das 
Neugründungs-Förderungsgesetz, das Stiftungseingangssteuergesetz, 
die Bundesabgabenordnung, das 
Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010, das 
Normverbrauchsabgabegesetz 1991, das Biersteuergesetz 1995, das 
Mineralölsteuergesetz 1995, das Alkoholsteuergesetz, das 
Schaumweinsteuergesetz 1995, das Tabaksteuergesetz 1995, das 
Tabakmonopolgesetz 1996, das Finanzstrafgesetz und das 
Ausfuhrerstattungsgesetz geändert werden 
(Abgabenänderungsgesetz 2012 – AbgÄG 2012) sowie Änderung der 
Verordnung des Bundesministers für Finanzen betreffend die Umsätze 
von Abfallstoffen, für die die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger 
übergeht (Schrott-Umsatzsteuerverordnung – Schrott-UStV), Änderung 
der Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der die 
Anforderungen an eine auf elektronischem Weg übermittelte Rechnung 
bestimmt werden, Verordnung der Bundesministerin für Finanzen zur 
sechsten Änderung der FinanzOnline-Verordnung 2006 und Verordnung 
der Bundesministerin für Finanzen zur fünften Änderung der 
FinanzOnline-Erklärungsverordnung 

 
 
Das Bundesministerium für Finanzen übermittelt den angeschlossenen Entwurf zur gefälligen 

Kenntnisnahme mit dem Bemerken, dass dieser Entwurf den begutachtenden Stellen zur 

Stellungnahme bis längstens 16. August 2012 übermittelt wurde. 

 

Gleichzeitig wurden die Interessenvertretungen ersucht, ihre Stellungnahme in 

elektronischer Form der Frau Präsidentin des Nationalrates zuzuleiten. 
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Anlage 

20. Juni 2012  

Für die Bundesministerin: 

Dr. Susanne Baumann-Söllner 

(elektronisch gefertigt) 
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Vereinnahmt der Unternehmer das Entgelt oder einen Teil des Entgeltes für eine noch nicht ausgeführte 
steuerpflichtige Lieferung oder sonstige Leistung, so gelten die ersten drei Sätze sinngemäß. 

Wird eine Endrechnung erteilt, so sind in ihr die vor Ausführung der Lieferung oder sonstigen Leistung 
vereinnahmten Teilentgelte und die auf sie entfallenden Steuerbeträge abzusetzen, wenn über die Teilentgelte 
Rechnungen im Sinne des zweiten und dritten Satzes ausgestellt worden sind. 

(1a) Führt der Unternehmer Lieferungen oder sonstige Leistungen im Sinne des § 19 Abs. 1 zweiter Satz, 
Abs. 1a, Abs. 1b, Abs. 1c, Abs. 1d und Abs. 1e aus, für die der Leistungsempfänger die Steuer schuldet, hat er in 
den Rechnungen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Leistungsempfängers anzugeben und auf die 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers hinzuweisen. Die Vorschrift über den gesonderten 
Steuerausweis in einer Rechnung ist nicht anzuwenden. 

(2) Als Rechnung im Sinne des Abs. 1 gilt jede Urkunde, mit der ein Unternehmer über eine Lieferung oder 
sonstige Leistung abrechnet, gleichgültig, wie diese Urkunde im Geschäftsverkehr bezeichnet wird. Hierunter 
fallen Quittungen, Abrechnungen, Gegenrechnungen und Frachtbriefe. Die nach Abs. 1 erforderlichen Angaben 
können auch in anderen Belegen enthalten sein, auf die in der Rechnung hingewiesen wird. 

Als Rechnung gilt auch eine auf elektronischem Weg übermittelte Rechnung, sofern der Empfänger zustimmt. 
Sie gilt nur unter der Voraussetzung als Rechnung, dass die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des 
Inhalts gewährleistet sind. Der Bundesminister für Finanzen bestimmt mit Verordnung die Anforderungen, bei 
deren Vorliegen diese Voraussetzungen erfüllt sind. 

Stellt der Unternehmer Rechnungen gemäß Abs. 1 und Abs. 1a aus, so hat er eine Durchschrift oder Abschrift 
anzufertigen und sieben Jahre aufzubewahren; das gleiche gilt sinngemäß für Belege, auf die in einer Rechnung 
hingewiesen wird. Auf die Durchschriften oder Abschriften ist § 132 Abs. 2 der Bundesabgabenordnung 
anwendbar. Die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts der auf elektronischem Weg 
übermittelten Rechnungen muss für die Dauer von sieben Jahren gewährleistet sein. 

(3) Für die unter Abs. 1 Z 1 und 2 geforderten Angaben ist jede Bezeichnung ausreichend, die eine 
eindeutige Feststellung des Namens und der Anschrift des Unternehmens sowie des Abnehmers der Lieferung 
oder des Empfängers der sonstigen Leistung ermöglicht. 

(4) Die im Abs. 1 Z 1 bis 3 geforderten Angaben können auch durch Schlüsselzahlen oder Symbole 
ausgedrückt werden, wenn ihre eindeutige Bestimmung aus der Rechnung oder aus anderen Unterlagen 
gewährleistet ist. Diese Unterlagen müssen sowohl beim Aussteller als auch beim Empfänger der Rechnung 
vorhanden sein, es sei denn, daß vom Rechnungsaussteller öffentlich kundgemachte Tarife zur Verrechnung 
kommen. 

(5) In einer Rechnung über Lieferungen und sonstige Leistungen, die verschiedenen Steuersätzen 
unterliegen, sind die Entgelte und Steuerbeträge nach Steuersätzen zu trennen. Wird der Steuerbetrag durch 
Maschinen (zB Fakturierautomaten) ermittelt und durch diese in der Rechnung angegeben, so ist der Ausweis 
des Steuerbetrages in einer Summe zulässig, wenn für die einzelnen Posten der Rechnung der Steuersatz 
angegeben ist. 

(6) Bei Rechnungen, deren Gesamtbetrag 150 Euro nicht übersteigt, genügen neben dem 
Ausstellungsdatum folgende Angaben: 

 1. Der Name und die Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers; 

 2. die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder die Art und der 
Umfang der sonstigen Leistung; 

 3. der Tag der Lieferung oder sonstigen Leistung oder der Zeitraum, über den sich die Leistung erstreckt; 

 4. das Entgelt und der Steuerbetrag für die Lieferung oder sonstige Leistung in einer Summe und 

 5. der Steuersatz. 

Die Abs. 4 und 5 sind sinngemäß anzuwenden. 

(7) Gutschriften, die im Geschäftsverkehr an die Stelle von Rechnungen treten, gelten bei Vorliegen der im 
Abs. 8 genannten Voraussetzungen als Rechnungen des Unternehmers, der steuerpflichtige Lieferungen oder 
sonstige Leistungen an den Aussteller der Gutschrift ausführt. Gutschrift im Sinne dieser Bestimmung ist jede 
Urkunde, mit der ein Unternehmer über eine Lieferung oder sonstige Leistung abrechnet, die an ihn ausgeführt 
wird. 

Die Gutschrift verliert die Wirkung einer Rechnung, soweit der Empfänger der Gutschrift dem in ihr enthaltenen 
Steuerbetrag widerspricht. 

(8) Eine Gutschrift ist als Rechnung anzuerkennen, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 

 1. Der Unternehmer, der die Lieferungen oder sonstigen Leistungen ausführt (Empfänger der Gutschrift), 
muß zum gesonderten Ausweis der Steuer in einer Rechnung nach Abs. 1 berechtigt sein; 

 2. zwischen dem Aussteller und dem Empfänger der Gutschrift muß Einverständnis darüber bestehen, daß 
mit einer Gutschrift über die Lieferung oder sonstige Leistung abgerechnet wird; 
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 3. die Gutschrift muß die im Abs. 1 geforderten Angaben enthalten. Die Abs. 3 bis 6 sind sinngemäß 
anzuwenden; 

 4. die Gutschrift muß dem Unternehmer, der die Lieferung oder sonstige Leistung bewirkt, zugeleitet 
worden sein. 

(9) Fahrausweise, die für die Beförderung im Personenverkehr ausgegeben werden, gelten als Rechnungen 
im Sinne des Abs. 1, wenn sie neben dem Ausstellungsdatum mindestens folgende Angaben enthalten: 

 1. Den Namen und die Anschrift des Unternehmers, der die Beförderung ausführt. Abs. 3 ist sinngemäß 
anzuwenden; 

 2. das Entgelt und den Steuerbetrag in einer Summe und 

 3. den Steuersatz. 

(10) Fahrausweise für eine grenzüberschreitende Beförderung im Personenverkehr und im internationalen 
Eisenbahn-Personenverkehr gelten nur dann als Rechnung im Sinne des Abs. 1, wenn eine Bescheinigung des 
Beförderungsunternehmers oder seines Beauftragten darüber vorliegt, welcher Anteil des Beförderungspreises 
auf die inländische Strecke entfällt. In diesen Fällen ist der für den inländischen Teil der Beförderungsleistung 
maßgebende Steuersatz in der Bescheinigung anzugeben. 

(11) Die Abs. 9 und 10 gelten für Belege im Reisegepäckverkehr sinngemäß. 

(12) Hat der Unternehmer in einer Rechnung für eine Lieferung oder sonstige Leistung einen Steuerbetrag, 
den er nach diesem Bundesgesetz für den Umsatz nicht schuldet, gesondert ausgewiesen, so schuldet er diesen 
Betrag auf Grund der Rechnung, wenn er sie nicht gegenüber dem Abnehmer der Lieferung oder dem 
Empfänger der sonstigen Leistung entsprechend berichtigt. Im Falle der Berichtigung gilt § 16 Abs. 1 
sinngemäß. 

(13) Bei einer Minderung des Entgeltes ist eine Berichtigung der Rechnung im Sinne des Abs. 12 nur 
vorzunehmen, wenn sich das Entgelt wegen des Abzuges von Wechselvorzinsen vermindert hat. 

(14) Wer in einer Rechnung einen Steuerbetrag gesondert ausweist, obwohl er eine Lieferung oder sonstige 
Leistung nicht ausführt oder nicht Unternehmer ist, schuldet diesen Betrag. 

(15) Der Bundesminister für Finanzen kann aus Vereinfachungsgründen mit Verordnung bestimmen, dass 
eine Verpflichtung des Unternehmers zur Ausstellung von Rechnungen entfällt. 
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 24. § 12 Abs. 2 Z 3 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2012, ist 
erstmals auf Umgründungen anzuwenden, bei denen die Beschlüsse oder Verträge nach dem 
31. Oktober 2012 bei dem zuständigen Firmenbuchgericht zur Eintragung angemeldet oder bei 
dem zuständigen Finanzamt gemeldet werden.“ 

Artikel 5 
Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1994 

Das Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. Nr. 663/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 22/2012, wird wie folgt geändert: 

1. Der bisherige Text des § 3a Abs. 12 erhält die Bezeichnung „1.“  und es wird folgende Z 2 angefügt: 
 „2. Die Vermietung eines Beförderungsmittels, ausgenommen die kurzfristige Vermietung im Sinne 

der Z 1, wird an dem Ort ausgeführt, an dem der Leistungsempfänger seinen Wohnsitz, Sitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, soweit diese Leistung an einen Nichtunternehmer im Sinne des 
Abs. 5 Z 3 erbracht wird. 
Die Vermietung eines Sportbootes wird bei Vorliegen der Voraussetzungen des ersten Satzes 
jedoch an dem Ort ausgeführt, an dem das Sportboot dem Leistungsempfänger tatsächlich zur 
Verfügung gestellt wird, wenn dieser Ort mit dem Ort, von dem aus der Unternehmer sein 
Unternehmen betreibt, oder mit dem Ort der Betriebsstätte, wenn die Leistung von der 
Betriebsstätte ausgeführt wird, übereinstimmt.“ 

2. In § 4 Abs. 8 lit. c wird der Strichpunkt durch einen Punkt ersetzt und es entfällt die lit. d. 

3. In § 4 wird folgender Abs. 9 neu eingefügt: 

„(9) Ungeachtet Abs. 1 ist der Normalwert die Bemessungsgrundlage für Lieferungen und sonstige 
Leistungen durch den Unternehmer für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen oder für den 
Bedarf seines Personals, sofern 
 a) das Entgelt niedriger als der Normalwert ist und der Empfänger der Lieferung oder sonstigen 

Leistung nicht oder nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt ist; 
 b) das Entgelt niedriger als der Normalwert ist, der Unternehmer nicht oder nicht zum vollen 

Vorsteuerabzug berechtigt ist und der Umsatz gemäß § 6 Abs. 1 Z 7 bis 26 oder Z 28 
steuerfrei ist; 

 c) das Entgelt höher als der Normalwert ist und der Unternehmer nicht oder nicht zum vollen 
Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

Dies gilt nicht für die Lieferung von Grundstücken sowie für die Vermietung und Verpachtung von 
Grundstücken. 
„Normalwert“ ist der gesamte Betrag, den ein Empfänger einer Lieferung oder sonstigen Leistung auf 
derselben Absatzstufe, auf der die Lieferung oder sonstige Leistung erfolgt, an einen unabhängigen 
Lieferer oder Leistungserbringer zahlen müsste, um die betreffenden Gegenstände oder sonstigen 
Leistungen zu diesem Zeitpunkt unter den Bedingungen des freien Wettbewerbs zu erhalten. Kann keine 
vergleichbare Lieferung oder sonstige Leistung ermittelt werden, ist der Normalwert unter sinngemäßer 
Anwendung von Abs. 8 lit. a und b zu bestimmen.“ 

4. In § 6 Abs. 1 Z 8 lit. i wird die Wortfolge samt Satzzeichen „Investmentfondsgesetz, BGBl. 
Nr. 532/1993,“ durch die Wortfolge „Investmentfondsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 77/2011,“ ersetzt. 

5. In § 6 Abs. 1 Z 9 lit. c wird die Wortfolge „Mitarbeitervorsorgekassengeschäft im Sinne des 
Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetzes – BMVG, BGBl. I Nr. 100/2002“ durch die Wortfolge 
„Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgekassengeschäft im Sinne des Betrieblichen Mitarbeiter- und 
Selbständigenvorsorgegesetzes – BMVSG, BGBl. I Nr. 102/2007“ ersetzt. 

6. § 6 Abs. 1 Z 19 lautet: 
 „19. die Umsätze aus Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin, die im Rahmen der Tätigkeit 

als Arzt, Zahnarzt, Dentist, Psychotherapeut, Hebamme sowie als freiberuflich Tätiger im Sinne 
des § 52 Abs. 4 Krankenpflegegesetz, BGBl. Nr. 102/1961 in der Fassung BGBl. Nr. 872/1992, 
des § 35 Abs. 1 Z 1 iVm § 11 Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, BGBl. I Nr. 108/1997, des 
§ 7 Abs. 1 iVm § 1 Z 1 bis 7 MTD-Gesetz, BGBl. Nr. 460/1992 sowie § 45 Z 1 iVm § 29 
Medizinischer Masseur- und Heilmasseurgesetz, BGBl. I Nr. 169/2002, durchgeführt werden; 
steuerfrei sind auch die sonstigen Leistungen von Gemeinschaften, deren Mitglieder Angehörige 
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der oben bezeichneten Berufe sind, gegenüber ihren Mitgliedern, soweit diese Leistungen 
unmittelbar zur Ausführung der nach dieser Bestimmung steuerfreien Umsätze verwendet 
werden und soweit die Gemeinschaften von ihren Mitgliedern lediglich die genaue Erstattung des 
jeweiligen Anteils an den gemeinsamen Kosten fordern;“ 

7. In § 6 Abs. 1 Z 27 wird beim vorletzten Satz der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und es entfällt 
der letzte Satz. 

8. In § 6 Abs. 4 Z 4 lit. o entfällt die Wortfolge samt Satzzeichen „sowie des § 97a des Zollrechts-
Durchführungsgesetzes, eingefügt durch BGBl. Nr. 516/1995,“. 

9. In § 6 Abs. 4 Z 7 entfällt die Wortfolge samt Satzzeichen „zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) 
Nr. 1335/2003, ABl. Nr. L 187 vom 26. Juli 2003, S 16“. 

10. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Z 1 lit. a zweiter Teilstrich tritt an die Stelle des Klammerausdrucks „(aus Positionen 7118, 
9705 und 9706 der Kombinierten Nomenklatur)“ der Klammerausdruck „(aus Position 7118 sowie aus 
Unterpositionen 9705 00 00 und 9706 00 00 der Kombinierten Nomenklatur)“. 

b) In Abs. 2 Z 7 lit. a tritt an die Stelle des Klammerausdrucks „(Positionen 2701, 2702 sowie aus 
Position 2703 und aus Position 2704 der Kombinierten Nomenklatur)“ der Klammerausdruck 
„(Positionen 2701 und 2702 sowie aus Unterpositionen 2703 00 00 und 2704 00 der Kombinierten 
Nomenklatur)“. 

c) In Abs. 2 Z 7 lautet die lit. b: 
 „b) Leuchtöl (Unterposition 2710 19 25 der Kombinierten Nomenklatur), Heizöle (aus 

Unterpositionen 2710 19 und 2710 20 der Kombinierten Nomenklatur) und Gasöle 
(aus Unterposition 2710 19, außer Unterpositionen 2710 19 31 und 2710 19 35 und 
aus Unterposition 2710 20 der Kombinierten Nomenklatur);“ 

d) In Abs. 2 Z 7 lit. c tritt an die Stelle des Klammerausdrucks „(Positionen 2705, 2711 und 2716 der 
Kombinierten Nomenklatur)“ der Klammerausdruck „(Unterposition 2705 00 00, Position 2711 und 
Unterposition 2716 00 00 der Kombinierten Nomenklatur)“. 

11. § 11 Abs. 1 lautet: 
 „(1) 1. Führt der Unternehmer Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 aus, ist er berechtigt, 

Rechnungen auszustellen. Führt er die Umsätze an einen anderen Unternehmer für dessen 
Unternehmen oder an eine juristische Person, soweit sie nicht Unternehmer ist, aus, ist er 
verpflichtet, Rechnungen auszustellen. Führt der Unternehmer eine steuerpflichtige 
Werklieferung oder Werkleistung im Zusammenhang mit einem Grundstück an einen 
Nichtunternehmer aus, ist er verpflichtet eine Rechnung auszustellen. Der Unternehmer hat 
seiner Verpflichtung zur Rechnungsausstellung innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung 
des Umsatzes nachzukommen. 

 2. Die Verpflichtung zur Rechnungsausstellung besteht auch, wenn 
 - der leistende Unternehmer sein Unternehmen vom Inland aus betreibt oder sich die 

Betriebsstätte, von der aus die Leistung erbracht wird, im Inland befindet, und 
 - der Leistungsempfänger ein Unternehmer ist, der die Lieferung oder sonstige Leistung für 

sein Unternehmen bezieht oder eine juristische Person ist, die nicht Unternehmer ist, und 
 - die Steuerschuld für die im anderen Mitgliedstaat ausgeführte Lieferung oder sonstige 

Leistung auf den Leistungsempfänger übergeht und 
 - der leistende Unternehmer in diesem Mitgliedstaat weder sein Unternehmen betreibt noch 

eine an der Leistungserbringung beteiligte Betriebsstätte hat. 
Dies gilt nicht, wenn mittels Gutschrift abgerechnet wird. 
Der Unternehmer hat seiner Verpflichtung zur Rechnungsausstellung für im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet ausgeführte sonstige Leistungen, für die der Leistungsempfänger 
entsprechend Art. 196 der Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung der Richtlinie 2008/8/EG die 
Steuer schuldet, spätestens am fünfzehnten Tag des Kalendermonates, der auf den 
Kalendermonat folgt, in dem die sonstige Leistung ausgeführt worden ist, nachzukommen. 
Die Verpflichtung zur Rechnungsausstellung besteht auch, wenn der leistende Unternehmer sein 
Unternehmen vom Inland aus betreibt oder sich die Betriebsstätte, von der aus die Leistung 
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erbracht wird, im Inland befindet und die Lieferung oder sonstige Leistung im Drittlandsgebiet 
an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen oder an eine juristische Person, soweit 
sie nicht Unternehmer ist, ausgeführt wird. 

 3. Rechnungen müssen – soweit in den nachfolgenden Absätzen nichts anderes bestimmt ist – die 
folgenden Angaben enthalten: 

 a) den Namen und die Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers; 
 b) den Namen und die Anschrift des Abnehmers der Lieferung oder des Empfängers der 

sonstigen Leistung. Bei Rechnungen, deren Gesamtbetrag 10 000 Euro übersteigt, ist weiters 
die dem Leistungsempfänger vom Finanzamt erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
anzugeben, wenn der leistende Unternehmer im Inland einen Wohnsitz (Sitz), seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt oder eine Betriebsstätte hat und der Umsatz an einen anderen 
Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird; 

 c) die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder die Art und 
den Umfang der sonstigen Leistung; 

 d) den Tag der Lieferung oder der sonstigen Leistung oder den Zeitraum, über den sich die 
sonstige Leistung erstreckt. Bei Lieferungen oder sonstigen Leistungen, die abschnittsweise 
abgerechnet werden (beispielsweise Lebensmittellieferungen), genügt die Angabe des 
Abrechnungszeitraumes, soweit dieser einen Kalendermonat nicht übersteigt; 

 e) das Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung (§ 4) und den anzuwendenden Steuersatz, 
im Falle einer Steuerbefreiung einen Hinweis, dass für diese Lieferung oder sonstige Leistung 
eine Steuerbefreiung gilt; 

 f) den auf das Entgelt (lit. e) entfallenden Steuerbetrag. Wird die Rechnung in einer anderen 
Währung als Euro ausgestellt, ist der Steuerbetrag nach Anwendung einer dem § 20 Abs. 6 
entsprechenden Umrechnungsmethode zusätzlich in Euro anzugeben. Steht der Betrag in Euro 
im Zeitpunkt der Rechnungsausstellung noch nicht fest, hat der Unternehmer nachvollziehbar 
anzugeben, welche Umrechnungsmethode gemäß § 20 Abs. 6 angewendet wird. Der 
Vorsteuerabzug (§ 12) bemisst sich nach dem in Euro angegebenen oder jenem Betrag in 
Euro, der sich nach der ausgewiesenen Umrechnungsmethode ergibt; 

 g) das Ausstellungsdatum; 
 h) eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der 

Rechnung einmalig vergeben wird; 
 i) soweit der Unternehmer im Inland Lieferungen oder sonstige Leistungen erbringt, für die das 

Recht auf Vorsteuerabzug besteht, die dem Unternehmer vom Finanzamt erteilte 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. 

 4. Vereinnahmt der Unternehmer das Entgelt oder einen Teil des Entgeltes für eine noch nicht 
ausgeführte Lieferung oder sonstige Leistung, so gelten die Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
über die Rechnungsausstellung sinngemäß. 
Wird eine Endrechnung erteilt, so sind in ihr die vor Ausführung der Lieferung oder sonstigen 
Leistung vereinnahmten Teilentgelte und die auf sie entfallenden Steuerbeträge abzusetzen, wenn 
über die Teilentgelte Rechnungen im Sinne dieses Absatzes ausgestellt worden sind.“ 

12. § 11 Abs. 1a lautet: 

„(1a) Führt der Unternehmer Lieferungen oder sonstige Leistungen aus, für die der 
Leistungsempfänger nach § 19 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 1a, Abs. 1b, Abs. 1c, Abs. 1d oder Abs. 1e die 
Steuer schuldet, hat er in den Rechnungen auch die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des 
Leistungsempfängers sowie den Hinweis „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ anzuführen. 
Die Vorschrift über den gesonderten Steuerausweis in einer Rechnung ist nicht anzuwenden. 

Dies gilt auch, wenn der Unternehmer Lieferungen oder sonstige Leistungen im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet ausführt, für die eine Verpflichtung zur Rechnungsausstellung nach Abs. 1 besteht. 

Führt der Unternehmer Lieferungen oder sonstige Leistungen im Sinne des § 19 Abs. 1 zweiter Satz 
oder des § 19 Abs. 1c aus, besteht keine Verpflichtung zur Rechnungsausstellung nach Abs. 1, wenn er 
sein Unternehmen vom übrigen Gemeinschaftsgebiet aus betreibt oder sich die Betriebsstätte, von der aus 
die Leistung erbracht wird, im übrigen Gemeinschaftsgebiet befindet. Dies gilt nicht, wenn der 
Leistungsempfänger mittels Gutschrift abrechnet. Eine solche Gutschrift hat auch die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer des Leistungsempfängers sowie den Hinweis „Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers“ zu enthalten. Die Vorschrift über den gesonderten Steuerausweis in einer 
Rechnung ist nicht anzuwenden. Richtet sich die Rechnungsausstellung für eine nach § 3a Abs. 6 im 
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Inland steuerbare sonstige Leistung, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 19 Abs. 1 zweiter 
Satz schuldet, nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes, hat diese spätestens am fünfzehnten Tag des 
Kalendermonates, der auf den Kalendermonat folgt, in dem die sonstige Leistung ausgeführt worden ist, 
zu erfolgen.“ 

13. § 11 Abs. 2 lautet: 

„(2) Als Rechnung im Sinne des Abs. 1 und Abs. 1a gilt jede Urkunde, mit der ein Unternehmer über 
eine Lieferung oder sonstige Leistung abrechnet, gleichgültig, wie diese Urkunde im Geschäftsverkehr 
bezeichnet wird. Die nach Abs. 1 und Abs. 1a erforderlichen Angaben können auch in anderen Belegen 
enthalten sein, auf die in der Rechnung hingewiesen wird. 

Als Rechnung gilt auch eine elektronische Rechnung, sofern der Empfänger dieser Art der 
Rechnungsausstellung zustimmt. Eine elektronische Rechnung ist eine Rechnung, die in einem 
elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird. Sie gilt nur unter der Voraussetzung als 
Rechnung im Sinne des Abs. 1 und Abs. 1a, dass die Echtheit ihrer Herkunft, die Unversehrtheit ihres 
Inhalts und ihre Lesbarkeit gewährleistet sind. Der Bundesminister für Finanzen bestimmt mit 
Verordnung die Anforderungen, bei deren Vorliegen diese Voraussetzungen erfüllt sind. 

Stellt der Unternehmer Rechnungen gemäß Abs. 1 und Abs. 1a aus, so hat er eine Durchschrift oder 
Abschrift anzufertigen und sieben Jahre aufzubewahren; das gleiche gilt sinngemäß für Belege, auf die in 
einer Rechnung hingewiesen wird. Auf die Durchschriften oder Abschriften ist § 132 Abs. 2 der 
Bundesabgabenordnung anwendbar. Die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die 
Lesbarkeit der elektronischen Rechnungen müssen für die Dauer von sieben Jahren gewährleistet sein.“ 

14. In § 11 Abs. 3 tritt an die Stelle des Verweises „Abs. 1 Z 1 und 2“ der Verweis „Abs. 1 Z 3 lit. a 
und b“. 

15. In § 11 Abs. 4 tritt an die Stelle des Verweises „Abs. 1 Z 1 bis 3“ der Verweis „Abs. 1 Z 3 lit. a bis c“. 

16. In § 11 Abs. 6 wird folgender zweiter Unterabsatz angefügt: 

„Besteht nach Abs. 1 eine Verpflichtung zur Rechnungsausstellung für im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet ausgeführte Lieferungen und sonstige Leistungen, ist eine vereinfachte 
Rechnungsausstellung ausgeschlossen. Das gilt auch in den Fällen des § 19 Abs. 1 zweiter Satz und des 
§ 19 Abs. 1c, wenn sich die Rechnungsausstellung nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes richtet.“ 

17. § 11 Abs. 8 Z 3 lautet: 
 „3. die Gutschrift muss die in Abs. 1 und Abs. 1a geforderten Angaben enthalten und als 

„Gutschrift“ bezeichnet werden. Die Abs. 2 bis 6 sind sinngemäß anzuwenden;“ 

18. In § 12 Abs. 1 Z 1 werden statt dem zweiten Satz folgende Sätze eingefügt: 

„Besteuert der Leistungsempfänger nach vereinnahmten Entgelten (§ 17) – ausgenommen Unternehmen 
im Sinne des § 17 Abs. 1 zweiter Satz – und übersteigen die Umsätze nach § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 – hierbei 
bleiben die Umsätze aus Hilfsgeschäften einschließlich der Geschäftsveräußerungen außer Ansatz – im 
vorangegangenen Veranlagungszeitraum 2 000 000 Euro nicht, ist zusätzliche Voraussetzung, dass die 
Zahlung geleistet worden ist. Soweit der gesondert ausgewiesene Steuerbetrag auf eine Zahlung vor 
Ausführung der Umsätze entfällt, ist er bereits abziehbar, wenn die Rechnung vorliegt und die Zahlung 
geleistet worden ist.“ 

19. In § 17 Abs. 1 wird der Verweis „§ 11 Abs. 1 Z 3 und 4“ durch den Verweis „§ 11 Abs. 1 Z 3 lit. c 
und d“ ersetzt. 

20. In § 19 Abs. 1 lautet der erste Teilstrich: 
 „- der leistende Unternehmer im Inland weder sein Unternehmen betreibt noch eine an der 

Leistungserbringung beteiligte Betriebsstätte hat und“ 

21. In § 19 Abs. 1c wird die Wortfolge „einen Wohnsitz (Sitz) noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
oder“ durch die Wortfolge „sein Unternehmen betreibt noch“ ersetzt. 

22. § 19 Abs. 1d lautet: 

„(1d) Der Bundesminister für Finanzen kann zur Vermeidung von Steuerhinterziehungen oder -
umgehungen durch Verordnung festlegen, dass für bestimmte Umsätze die Steuer vom 
Leistungsempfänger geschuldet wird, wenn dieser Unternehmer ist und diese Möglichkeit den 
Mitgliedstaaten in Titel XI Kapitel 1 Abschnitt 1 der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame 

hans
Hervorheben
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§ 11 

Inkrafttretensdatum 

16.06.2010 

Beachte 

Bezugszeitraum: 

Abs. 1a ab 1.7.2010 vgl. § 28 Abs. 34 Z 1 

Text 

Ausstellung von Rechnungen 

§ 11. (1) Führt der Unternehmer Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 aus, ist er berechtigt, Rechnungen 
auszustellen. Führt er die Umsätze an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen oder an eine 
juristische Person, soweit sie nicht Unternehmer ist, aus, ist er verpflichtet, Rechnungen auszustellen. Führt der 
Unternehmer eine steuerpflichtige Werklieferung oder Werkleistung im Zusammenhang mit einem Grundstück 
an einen Nichtunternehmer aus, ist er verpflichtet eine Rechnung auszustellen. Der Unternehmer hat seiner 
Verpflichtung zur Rechnungsausstellung innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung des Umsatzes 
nachzukommen. 

Diese Rechnungen müssen - soweit in den nachfolgenden Absätzen nichts anderes bestimmt ist - die 
folgenden Angaben enthalten: 

 1. den Namen und die Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers; 

 2. den Namen und die Anschrift des Abnehmers der Lieferung oder des Empfängers der sonstigen 
Leistung. Bei Rechnungen, deren Gesamtbetrag 10 000 Euro übersteigt, ist weiters die dem 
Leistungsempfänger vom Finanzamt erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer anzugeben, wenn der 
leistende Unternehmer im Inland einen Wohnsitz (Sitz), seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder eine 
Betriebsstätte hat und der Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt 
wird; 

 3. die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder die Art und den 
Umfang der sonstigen Leistung; 

 4. den Tag der Lieferung oder der sonstigen Leistung oder den Zeitraum, über den sich die sonstige 
Leistung erstreckt. Bei Lieferungen oder sonstigen Leistungen, die abschnittsweise abgerechnet werden 
(zB Lebensmittellieferungen), genügt die Angabe des Abrechnungszeitraumes, soweit dieser einen 
Kalendermonat nicht übersteigt; 

 5. das Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung (§ 4) und den anzuwendenden Steuersatz, im Falle 
einer Steuerbefreiung einen Hinweis, dass für diese Lieferung oder sonstige Leistung eine 
Steuerbefreiung gilt; 

 6. den auf das Entgelt (Z 5) entfallenden Steuerbetrag. 

Weiters hat die Rechnung folgende Angaben zu enthalten: 

 - das Ausstellungsdatum; 

 - eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der 
Rechnung einmalig vergeben wird; 

 - soweit der Unternehmer im Inland Lieferungen oder sonstige Leistungen erbringt, für die das Recht 
auf Vorsteuerabzug besteht, die dem Unternehmer vom Finanzamt erteilte Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer. 
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